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1,

Die ~~wo~er~meinde Mümliswil unterbreitet dem Regierungs—

rat einen speziellen Zonenp1an~‘UntereAltmatt~, umfassend die

Grund~t~cke ~B ~iUmliswil Nr. 751v 1142 und 536 mi~ spezieller

Zonenord~iung zur Genehmigu~ig.

Der spezielle Zonenplan mit Zonenordnung lagvom 25.. März

bis 24. April 1965 nach vorausgegangener ordnungsgemässer Publi

kation auf. Einsprachcn sind keine eingereicht worden. -

.Anlässli~h de~ Gemein~6rsammlung vom 15. Juni 1965 wurden

der Plan und die. Zonenordnui~ig.genehniigt. Ein entsprechendei-~ Auszug

aus dem P~otoko1l~der Gei~ii~dev ~ävLmlung liegt-bei den Akten,

II,.

Verfahrensmässig wurde die Auflage ordnungsgemäss durchge—

fiiart, Materiell sind folgend ~en~rk.ungen anzubringen ~

-~ - ‚- - Der Teilzone-nplan wurd~ von- den--zuständigen Instanze~ des

Bau—Departementes geprüft und in Ordnung befunden.. Er b~dingt je—

do-c-h -noch einen sp~ziellen Bebauurig~plan bezüglich der Stellung

der zu entrichtenden Mehrfamiliehnäuser ui~d deren Erschiiessung,

Auf keinen Fall kann eine Ersc4liessung direkt auf die Kantons-

- .. strasse erfolgen. Als vordringliches..Bauvorhahen wurde der nördlich-~
~teWobnblock bezeichnet, .Seine.Lage ist allseits unbestritten,

Ebenso ist eine Erschliessung m~.glioI~.. -~ie Gemeinde legte daher noch

einen Plan bei, in dem dieser Wohnblock eingezeichnet ist,

Art, 3 der Zonenordnung lautet~ “In der genannten Zone dUr—

fen Wohnblöcke mit maximal drei Wohngeschossen und einem Unterge—
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schoss mit den dazugehörigen Garagen und Abstellplätzen erstellt

werden.“ Der Begriff des TJntergeschosses ist dabei unklar, Gemäss

§ 15 des kantonalen Normalbaureglementes därfen KQllergeschos-se

nicht mehr als 1,50 m aus dem Erdboden herausragen. Daher ist

auf diese Bestimmung zu verweiseii. Demnach muss Art. 3 der Zonen—

ordnung lauten: “In der genannten Zone di5~fen Wobnblöcke mit ma—

ximals drei Wobngeschossen und einem TJntergeschoss (im Sinne von

§ 15 des kantonalen Normalbaureglementes) mit den dazugehörigen

• Garagen und Abstel1plätzen~erstellt w~deri~

Art 6 regelt das Beschw~rd~~verfahren. Der Gemeinderat als

Beschwerdeinstanz wurde dabei übergangen, was nach den kantonalen.

Vorschriften unzulassig iet Die Bestimmung muss dsxier leuten (
“Beschwerden gegen Entscheide der Baubehörde auf gruhn dieser Zonen—

ordnung sind dem G~meiPderat und gegen dessen Entscheide dem Re—

gierungsrat einzureichen; die Frist beträgt in jedem Falle 14 Tage

von der schriftlichen Zustellung des Entscheides an ~erecbnet,“

Die Emn.wohn~rgemoinde Uird angewiesen,die Zonenordnung entspre~

chend zu ändern und vier unterzeichnete Exemplare so~iie vier Exem~

plare der beiden Pläne dem kantonalen Bau—Departement zu~~den der

kantonalen Planungsstelle einzureiö}ien

Es wird

beschlossei~:~

1. Der apezielle Zonenplan “Untere Altmatt“ Nümliswil wird geneh— (
migt. •

2. Die Zonenordnung zum speziellen Zonenp1~i “Untere Altmatt“ wird

mit~ folgenden Aenderungen gen~htnigt~

Art. 3:z“In der ge~iannten Zone d~irfei~J Wobnblöcke mit maximal

drei Wohng~söhossen und einem Untergeschoss (im Sinne

von~ 15 des kantonalen No~ma1baureglementes) mit den

dazugehorig~n Garagen und Abstellplatz~n erstellt wer—
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Art. 6: ~Beschwerden gegen Entscheide der BauJbeh~5rde auf Grund

dieser Zonenordnung sind dem Gemeinderat, gegen dessen

Entscheide dem Regierungsrat einzureichen; die Frist

beträgt in jedem Falle 14 Tage von der schriftlichen

Zustellung des Entscheides an gerechnet.“

3. Die Einwohnergemeinde MLimliswil wird angewiesen, dem kantonalen

Bau—Departement je 4 unterzeich_nete Pläne sowie 4 im Sinne von

Ziff, 2 abgeänderte Zonenordnungen zuzustellen.

Genebnigungsgebühr: Fr. 24.---

Publikationskosten: Fr‘. 14.—

Fr. 38.——

(Staatskanzlei Nr. 550) IG(

Der Staatsschreiber:

Bau—Departement (4)
Kant. Hochbauamt
Kant. Tiefbauamt
Kant. Planungsstelle (3), mit Akten und Plänen
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2)
Kant, Finanzverwaltung (2)
Amtschreiberei Balsthal(2), (Pläne und Zonenordnung folgen)
Ammannamt Mimliswil (2)
Baukommission kümliswil (2)




